
 

DHB-Zusatzbestimmungen zu den intern. Handballregeln (IHF) 

 

1.9. In der Mitte der Mittellinie befindet sich ein Kreis mit einem Durchmesser von 4 Metern, 

der als Anwurfzone bezeichnet wird (Abb. 1b und Regel 10:3b). Die Anwurfzone kann  

a) eine Fläche sein, die sich farblich von der Spielfläche abhebt (Durchmesser von 4 m).  

b) eine kreisförmige Linie sein.  

 

Hinweis: Die Anwurfzone ist für IHF-Veranstaltungen und professionelle Handballligen der 

Männer und Frauen verpflichtend und für Kontinentalföderationen und alle anderen von 

Nationalverbänden organisierten Veranstaltungen optional.  

 

Nur gültig für den Bereich des DHB (ab 1.7.2022):  

Die Anwurfzone ist für die Ligen und den Spielbetrieb des DHB verpflichtend umzusetzen.  

Im Bereich der Landesverbände sind bereits vorhandene Kreise in der Mitte der 

Mittellinie, die einem Durchmesser von 3 m bis 4 m entsprechen, als Anwurfzone 

anzusehen.  

Bei nicht vorhandenen Kreisen ist eine entsprechende Fläche zu kennzeichnen (es ist kein 

vollständiger Kreis und keine vollständige Fläche erforderlich). 


